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§ 35a FBG Anmeldung bei
Rechtsanwalten und Notaren

FBG - Firmenbuchgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Rechtsanwalte haben Uber die technischen Voraussetzungen fur die elektronische Anbringung von
Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu verfligen (8 9 Abs. 1a RAO).

2. (2)Notare haben in ihrer Amtskanzlei die technischen Voraussetzungen zur elektronischen Weiterleitung von
Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu schaffen und sind gegenuber jedermann zur Entgegennahme
schriftlicher Anmeldungen an Stelle des Gerichts und zur Weiterleitung der Anmeldungen verpflichtet. Der
Bundesminister fiir Justiz hat nach Anhérung der Osterreichischen Notariatskammer unter Bedachtnahme auf die
technischen Méglichkeiten des Firmenbuchs und die technischen Moglichkeiten der notariellen Amtsstellen sowie
die Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege mit Verordnung den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die
technischen Voraussetzungen fir die Weiterleitung von Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch
geschaffen werden mussen, sowie die naheren Umstande der Entgegennahme und Weiterleitung zu regeln.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fbg/paragraf/9
file:///

	§ 35a FBG Anmeldung bei Rechtsanwälten und Notaren
	FBG - Firmenbuchgesetz


